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Petition 19784 

Heilberufe - Verschärfung der Zulassungsvoraussetzungen für den Heilpraktikerberuf vom 06.09.2011 

 

Text der Petition 

Der Deutsche Bundestag möge beschließen ...Änderung des Heilpraktikergesetzes von 17.02.1939. 

Die Zulassungsvorraussetzungen für den Beruf des Heilpraktikers werden geändert.  

 

Begründung 

 Die Zulassungsvorraussetzungen für den Beruf des Heilpraktikers werden wie folgt verändert: 

Schulbildung: Abitur, Mindestalter von 25 Jahren, die körperliche und geistige Eignung für den Beruf 

(ärztliches Attest und polizeiliches Führungszeugnis) sowie die Genehmigung durch das zuständige 

Gesundheitsamt. Eine vorangegangene mindestens 3 Jährige Ausbildung im Gesundheitsbereich 

(Krankenpfleger o.ä), eine schriftliche und mündliche Prüfung die vor dem zust. Gesundheitsamt 

abgelegt werden muss. Eine mindestens 120 seitige Forschungsarbeit zur Wirksamkeit von 

alternativen Methoden und Therapien (eigene Wahl aus 5 vorgegebenen Themen), welche 

allgemeinen wissenschaftlichen Kriterien entspricht und von einem Prüfungsgremium aus Fachärzten 

mit mindestens ausreichend bewertet werden muss. 

 

Die bisherigen Vorraussetzungen für den Beruf des Heilpraktikers sind völlig unzureichend. Ein 

Hauptschulabschluss und ein Multiplechoice Test sind für einen Beruf im Gesundheitswesen in 

keinster Weise als ausreichender Kompetenznachweis anzuerkennen.  

 

Hauptpetent 

Ralf Ohrndorf  

 

Erstellungsdatum 

06.09.2011 

 

Status 

Abgeschlossen 
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